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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Abydos Electronic GmbH 
(Ausgabe Juni 2012) 
 
 

1. Allgemeines 
Die nachstehenden Bedingungen gelten für den Geschäftsverkehr zwischen der Firma 
Abydos Electronic GmbH, Schöfflisdorf (nachfolgend nur Abydos genannt) und dem Käufer. 
Diese Bestimmungen sind verbindlich für den gesamten gegenwärtigen und zukünftigen 
Geschäftsverkehr, auch wenn darauf nicht besonderen Bezug genommen wird. Mit dem 
Erteilen eines Auftrages anerkennt der Käufer die Geschäftsbedingungen der Abydos. 
Zusicherungen und Abreden sind nur verbindlich, wenn sie von Abydos schriftlich bestätigt 
wurden. 
 

2. Angebot, Auftrag 
Jedes Angebot der Abydos ist freibleibend und unverbindlich. Ein Auftrag gilt erst mit der 
Klarstellung aller Einzelheiten und mit der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung von 
Abydos als angenommen. Die Annahme und Ausführung eines Auftrages kann von einer 
Sicherstellung oder Vorauszahlung abhängig gemacht werden. 
 

3. Preise 
Die Preise sind fest und ohne MWST. Der Abydos steht jedoch das Recht zu, die am Tage 
der Lieferung gültigen Preise zu verrechnen. Kosten für Verpackung, Fracht und Porto 
werden gesondert verrechnet. Es gilt die Währung des Abydos-Angebotes. 
 

4. Lieferung, Transport 
Die angegebenen Lieferfristen gelten unter Vorbehalt unvorhergesehener Hindernisse. 
Insbesondere höhere Gewalt, Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, Streik, Rohstoffmangel, 
Betriebsstörungen, Fabrikationsausschuss, Nichtlieferung oder Lieferverzug eines 
Lieferanten, Betriebseinstellung, Massnahmen oder Verfügungen von Behörden und 
ähnliche unvorhergesehene Ereignisse, entbinden Abydos von der Erfüllung 
abgeschlossener Verträge innert vereinbarter Lieferfrist. Sofern die bestellte Ware infolge 
derartiger unverschuldeter Ereignisse nur verspätet oder überhaupt nicht geliefert werden 
kann, erwachsen dem Käufer dadurch keinerlei Ansprüche  irgendwelcher Art. 
Die Ware wird auf Rechnung und Gefahr des Käufers EXW (INCOTERMS 2010) bei franko 
Lieferungen CPT (INCOTERMS 2010) transportiert. Teillieferungen sind zulässig. 

 
5. Mängelrüge, Beanstandung 
Mängelrügen äusserlicher Art werden nur innerhalb von acht Tagen nach Eingang der 
Sendung berücksichtigt. Beanstandungen wegen unvollständiger oder unrichtiger Lieferung 
sind innerhalb von acht Tagen nach Eingang der Sendung schriftlich mitzuteilen. Andernfalls 
gilt die Lieferung als vorbehaltlos angenommen. 

 
6. Umtausch, Rücknahme 
Umtausch und Rücknahme von Waren ist nur mit dem Einverständnis der Abydos möglich. 
Die Rücksendung der Ware erfolgt auf Kosten und Risiko des Käufers. Die Ware muss in 
einem einwandfreien Zustand sein und dem aktuellen technischen Stand entsprechen. Die 
Abydos behält sich vor, allfällige Kosten für Kontrolle, Reinigung und Wiedereinlagerung dem 
Käufer in Rechnung zu stellen.  
 

7. Gewährleistung, Garantie 
Die Abydos gewährleistet die von ihren Lieferanten zugesicherten Eigenschaften der 
Ware. Sofern das gelieferte Produkt mit einem Herstellungs- oder Materialfehler 



   2 / 2 

behaftet ist, wird die Abydos den Mangel entweder durch Nachbesserung oder 
Ersatz beheben. Der Käufer hat keinen Anspruch auf Wandelung oder Minderung. 
Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus den nachfolgenden 
Gründen entstanden sind: ungeeignete oder unsachgemässe Verwendung, 
fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Käufer oder Dritte, natürliche 
Abnützung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, unsachgemässe Behandlung 
oder äussere Gewaltanwendung. 
 
8. Zahlungsbedingungen, Eigentumsvorbehalt 
Der Fakturabetrag ist netto, ohne Abzug irgendwelcher Art innert 30 Tagen ab 
Rechnungsdatum zahlbar. Unberechtigte Abzüge werden nachgefordert. Rabatte und Skonti 
dürfen nur mit schriftlichem Einverständnis der Abydos abgezogen werden. Checks und 
Wechsel werden nicht akzeptiert. Die Zahlung muss unbedingt in der Währung der Faktura 
erfolgen. Bei Nichtbeachtung werden Währungsverluste und Spesen verrechnet. 
Das Verrechnungsrecht mit bestehenden oder geltend gemachten Ansprüchen des Käufers 
wird ausdrücklich wegbedungen. Ebenso wird die Zahlungspflicht durch geltend gemachte 
Mängel nicht beeinflusst. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des 
Kaufpreises Eigentum der Abydos. 
 

9. Zeichnungen, Unterlagen 
An allen Zeichnungen, Entwürfen, Angeboten und anderen Unterlagen der Abydos behält 
sich diese das alleinige Eigentums- und Urheberrecht vor. Solche Belege werden dem 
Käufer persönlich anvertraut und dürfen ohne schriftliche Zustimmung der Abydos weder 
Dritten zugänglich gemacht noch kopiert werden. Sie sind der Abydos auf erstes Verlangen 
zurückzugeben. Zuwiderhandlungen verpflichten den Käufer zu vollem Schadenersatz und 
berechtigt die Abydos zum Vertragsrücktritt. 
 

10. Haftung 
Bei den von der Abydos anerkannten Mängeln leistet sie gegen Rücksendung entweder 
kostenlosen Ersatz, Nachbesserung oder den Gegenwert der Ware. 
Die Abydos haftet nur für Mängel die nachweisbar auf ihr Verschulden zurückzuführen sind. 
Die Haftung verpflichtet Abydos nur zum kostenlosen Ersatz der fehlerhaften Teile. 
Weitergehende Ansprüche wie Ein- und Ausbau schadhafter Teile sind ausgeschlossen.  
Ausdrücklich ausgeschlossen sind sämtliche Schadenersatzansprüche für direkte und 
indirekte Folgeschäden, es sei denn, dass der Abydos Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
angelastet werden kann. Die Abydos haftet grundsätzlich nur in dem Umfang, in welchem 
Vorlieferanten Gewähr für ihre Produkte übernehmen und erfüllen. 
  

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand 
Der gesamte Geschäftsverkehr der Abydos unterliegt schweizerischem Recht, Erfüllungsort 
ist Schöfflisdorf. Das Abkommen über den internationalen Warenkauf CISG (Wiener 
Kaufrecht) findet keine Anwendung. Gerichtsstand ist Dielsdorf. 
. 


